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Gl Leitsörze

Bonkhoftung i Anlogeempfehlung / Hoftungsbeschrönkung in AGB

Eine Bonk, die ihrem Kunden, dessen Wertpopieronloge erklörtermoßen
dem Zweck der Altersversorgung dienen und domit keinen spekulr "'ren

Chorokter hoben sollte, im Johre l9B9 den Ankouf einer DM-tsond-
Anleihe empfohl, muDte den Kunden ouf die einem Fochmonn gelöufigc
um{ongreiche Sponnbreite der öffentlichen Diskussion Über die Bewer-

tung der Bonitöt der Firmengruppe hinweisen.

lm Folle einerAnlogeempfehlung ist eine Bonk prinzipiell zur eigenstöndi-
gen Prüf u ng unter Plo usibilitAtsgesichtspu n kten verpflichtet. Der Hinweis
äuf externe Prüf ungen bzw. ein Wirischoftsprüfertestot exculpiert sie nicht.

lm Folle des Verstoßes gegen (Aufklörungs-)Kordinolpflichten ist ihr die
Berufung ouf eine Hoftungsbeschrönkung in ihrer AGB untersogt.
(LG Honnover, Urt.v. 10.1)992 - 303 o 232/91, rkr., RPKU 1'216/921

Leislu ngen zwischen Steuerberotern / Beweislost / Honoro ronsprÜche

L Weist eine Steuerberoterproxis einem im freien Mitorbeiterverhaltnis
stehen den Steu erberoter iortg esetzt Mo nd o le zur Beo rbeitu n g ! vQ en

eine festgelegte prozentuole Beteiligung on den ,,Auflenhonorort i

zu, donn begründet dies in der Regel einen Dienstvertrog'

2. Grundsötzlich ist es Soch des Dienstgebers, ongebliche Fehler bzw
Lücken einer obgeschlossenen Arbeit dorzulegen und zu beweisen.

3. Röumt der Diensfuerpflichtete von vornherein, etwo durch eine um die
Hölfte reduzierte Berechnung, eine bloße Teilleistung ein, so steht ihm

regelmößig keine Vergütung zu, sofern er nicht dorgelegt und beweist,
zur Teilleistung befugt gewesen zu sein.

(OLG Koblenz,l)rt.v.27.10.1992 - 3 U 1868/91 - NJW RR 1993,250)
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Gebührenveriöhrung
- Erhebung der Einrede
- Verstoß gegen Treu und Glouben
(OLG Düsseldorf, U rt. v. 20. 2.1992 - 13 U 149 /91)

Leitsotz:

Es ist dem Mondonten eines Steuerberoters grundsötzlich freigestellt, ob
und wonn er sich gegenüber dessen Gebührenforderung ouf die (zwei-

iöhrige) Veriöhrungsfrisi beruft. Dies konn ouch noch für ihn ungünstiger
Beweisoufnohme oder noch im Berufungsrechtszug geschehen, ohne
doß dies desholb rechtsmiflbrouchlich ist. lm Kostenpunkt konn dies oller-
dings die Folgen des $ 92 Abs. 2 ZPO ouslösen.

Aus den Gründen:

Noch einhelliger Meinung veriöhren die Ansprüche eines Steuerberoters
wegen seiner Gebühren und Auslogen gemö0 5,196 Abs.l Nn 15 BGB in
zweiJohren. Die ollein im Streit befindliche Rechnung v.9.9.1985 verhölt
sich über Leistungen, die im Johre l9B5 erbrocht worden sind. Die Ver-
gütung wor olso follig im Sinne von $ Z StBGebVO. Die Fölligkeit bewirkte
den Beginn der zwei[öhrigen Veriöhrung, der im Hinblick ouf $ 20,l BGB
ouf den l.l.1986 onzusetzen ist. Durch die Zustellung des Mohnbeschei-
des vom 20.3.1986 wurde die Frist unterbrochen {$ 209 Abs.2 S. I BGB}.
Noch Einlegung des Widerspruchs durch die Beklogte om 16.4.1986
wurde der Rechtsstreit zunöchst nicht weiter betrieben. Es trot Stillstond
des Verfohrens ein. Gemöß $$ 213, 212 o,211 Abs. 2ZPO endetdie Unter-
brechung mit der letzten Prozeßhondlung der Porteien oder des Gerichts,
hier qlso mit dem Widerspruch der Beklogten om 16. 4.1986. Anschlie-
ßend begonn sofort eine neue zweiiöhrige Veriöhrungsfrist zu loufen.
g 201 BGB kommt do bei nicht zur Anwendung. Diese Vorschrift gilt nur für
den ursprünglichen Beginn der kurzen Veriöhrung, nicht ober für deren
Fortsetzu ng noch Beend ig u ng einer U nterbrech u n g ( Po lo ndt, Kom mento r
zum BGB,5j.Aufl., $ 2Ol Rdn. i; MünchKomm2.Aufl., $ 2Ol Rdn.4 und Anm.
zu92l7l. Diese neue zweiiöhrige Fristwor obgeloufen, ols der Klöger om
23.12.1988 weitere Gerichtskosten einzohlte und um Verweisung des
Rechtsstreits on dos zustöndige Londgericht bot. - Die Einrede der Ver-
iöhrung ist mithin begründet.
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lhre Geltendmochung verstößf nicht gegen Treu und Glouben. Die Beru-
fung der Beklogten ouf Veriöhrung wöre donn treuwidrig und desholb
unwirksom, wenn der Klöger ous ihrem gesomten Verholten für sie er-
kennbor dos Vertrouen geschöpft hoi und ouch schöpfen durfte, die
Beklogte werde diese Einrede nicht erheben, so in der Regel, wenn ous-
drucklich ouf die Einrede derVeriöhrung verzichtetworden ist. Dos ist hier
u nstreitig n icht d er Fo I l. Der ou s $ 242 BGB obzuleitende Vertrouensschutz
reicht ober nur so weit und gilt nur so longe, wie die den Einwond der
unzulössigen Rechtsousübung begründenden Umstönde fortdouern
{BGH MDR 9ll9021. - Bei Anwendung dieber Grundsötze ist die Berufung
der Beklo gten o uf den Ablo uf der Veriö h ru n gsf rist n icht ireuwid rig. Richtig
isi, doß die Beklogte im Jonuor1986 insgesomt4.000 DM ouf olle drei
Rechnungen gezohlt hot. Ferner sind unstreitig om 17.2.l,86 Verhondlun-
gen mit dem spöteren Prozeßbevollmöchtigten des Klögers oufgeno,,.
men worden. Sie hotten weitere Zohlungen der Beklogten zum lnholt,
ollerdings wor Rotenzohlung beobsichtigt. Dies ollein vermochte iedoch
noch keinen Vertrouenstoibestond ou{ seiten des Klögers zu begründen.
- Selbsi wenn mon dieser Auffossung nicht folgt, so reichie ein etwoiger
Verirouensschuiz des Klögers iedenfolls nicht weiter ols bis zur Beontro-
qunq des Mohnbescheides v. 20.3.]986.

Ein mögliches Vertrouen des Klögers wor zu dieser Zeit;erbrouch/l Dies
röumt er in seinem Schriftsotz v. ]3.2.198q ein, indem er dort ousführt'
,,Do im Mörzl986 die Beklogte nicht bereitwor, eine höhere Zohlung zu
leisten, soh der Klöger die Verhondlungen ols gescheitert on, so do0
Mo hnbescheid eingereicht wurdei'

Ein neuer Vertrouenstotbestond ist onschlie0end nicht entstonden. Dos
gilt zunöchst für die Zeit zwischen Mohnbescheid '.20.3.19861 udn Auf-
nohme des Verfohrens (23.12.l9BBl noch vorongegongenem Stillstr. l.
Es ist kein Verholien innerholb dieses Zeitroumes ersichtlich odervorgeiro-
gen, worous der Klöger neues Vertrouen dohingehend hatte schöpfen
kön nen, d ie Beklo gie werde sich nicht o uf Veriö h ru n g berufen. lh r spöteres
Verholten im Rechtsstreit gob ebensowenig Anloß, ein solches Vertrouen
oufkommen zu lossen. Die Ansicht des Klögers, iedenfolls noch der
Beweisoufnohme zum Grund des Anspruches hatte die Beklogte den
Proze$ durch Erhebung dieser Einrede beenden müssen, onstott dos
Gericht in eine weitere, kostenintensive Beweisoufnohme zur Höhe des
Anspruchs eintreien zu lossen, konn nicht geteilt werden. Es ist einem
Schuldner grundsötzlich freigestellt, ob und wonn er die Einrede der
Veriöhrung erhebt. Zu dem vom Klöger geforderten Verholten bestond
fur die Beklogte ous deren Sicht um so weniger Veronlossung, ols sie
noch bis zum SchlufJ des erstinstonzlichen Verfohrens den Stondpunkt
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vertreten hot, dem Klöger stehe der geltend gemochte Anspruch nicht zu.
Nochdem dos Londgericht sie donn doch in Höhe eines Teils der Kloge-
forderung verurteilt hotte, blieb es ihr unbenommen, sich erst in der Beru-
fung in die Veriöhrung ilzu fluchten'l Dies verstößt nicht gegen Treu und
Glouben (Polondt, o.o.O., Uberblick vor $490, Rdz. 13; OLG Fronkfurt,
MDR BI/228).

Pouscholvereinborung
- Unwirksome Po uscho lhonororvereinborung
- Rückzohlungsonspruch des Mondonten
(O LG Düsseld orf, U rt. v. 21. 5. 1992 - 13 U 17 5 /911

Leitsqtz:

lm Folle einer mongels Beochtung der vorgeschriebenen Schriftform
(g14 StBGebVl nichtigen Pouscholhonororyereinborung bleibt dem
Steuerberoter der Anspruch ouf die toxmö0ige oder ubliche Vergütung.
Ein Anspruch des Auftroggebers ouf Rückzohlung bereits geleisteter
Pouscholbetröge gem. $ Bl2 Abs.I BGB besteht nur insoweit, ols die ouf-
grund der nichtigen Pouscholvereinborung gezohlte Vergütung dos dem
Steuerberoter noch der Gebührenordnung zustehende Honoror über-
steigt.

Leitsotz (d.Verf.),

Der Mondont konn vom Steuerberoter die Abrechnung der geleisteten
Arbeiien verlongen, um so eine etwoige Uberzohlung zu ermitteln. Dos
Abrechnungsrechi besteht so longe, wie der Beroter verpflichtet ist, die
Ho ndo kten o ufzubewo h ren.

203



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 6193

Aus den Gründen:

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Berufung des Beklogten ist
begründet, do der Klögerin ein Erstoftungsonspruch nicht zusteht.

Die Annohme, der Beklogte hobe die Vergütung fur die Buchführungs-
tötig keit oh ne Rechtsg ru nd im Sin ne von $ Bl2 Abs. I BGB erho lten, ist nicht
richtig. Denn der Honororonspruch des Beklogten findet seinen Rechts-
grund in dem zwischen den Porteien geschlossenen Dienstuertrog mit
Geschöftsbesorgungschoroher. lm Fo lle einer nichtigen Pouscholverein-
borung bleibt dem Steuerberoter iedenfolls der Anspruch ouf die tox-
mößige oder ubliche Vergütung im Sinne von $ 612 Abs. 2BGB. Der Hin-
weis des Londgerichts ouf dos Urteil des lB. Zivilsenots des Oberlondes-
gerichts Düsseldorf vom 3. 5. 1990 - lB U 243/89 - (Gl 1990, 115) trogt die
ongefochiene Entscheidung nicht. Der lB. Senot hot in dem erwöhnten
Urteil lediglich entschieden, doß dem Steuerberoter im Folle einer nichti-
gen Pouscholhonororvereinborung ollein die noch 5 9 StBGebV spezifi-
zierl zu berechnenden Gebühren zustehen und doß er nur in Höhe des
Unterschieds zwischen den errechneten Gebühren und dem ohne
Rechtsg ru nd gezo h lten höheren Po uscho I betro g u ngerechtfertigt berei-
chert ist.

Die Geltend mochung eines derortigen Bereicherungso nspruches erfor-
dert, dofl der Auftroggeber dorlegt, in welchem Umfong die gezohlten
Pouscholbetröge dos dem Steuerberoter zustehende und noch der
Gebührenordnung berechnete Honoror übersteigt. Ein begründeter
Anloß, im Verhöltnis zwischen Steuerberoter und Auftroggebervon dem
ollgemeinen Grundsolz obzuweichen, doß der Glöubiger einer Forde-
rung ous $ Bl2 Abs. I BGB die Voroussetzungen für einen Bereicherungs-
onspruch dorlegen und beweisen muß, ist nicht gegeben. Denn der
Mondont hot die Moglichkeit, eine etwoige Uberzohlung ouf ondere
Weise zu ermitteln. Hot der Auftroggeber die Vergütung gezohlt, ohne
eine Berechnung erholten zu hoben, so konn er die Mitteilung der Be-
rech n u n g o uch noch no ch Beendig u ng des Auftro gsverhö ltnisses fordern,
so I o n g e der Steuerberoter zu r Auf bewo h ru n g der H o n d o kten verpf I ichtet
ist. Die Klögerin hqtte es in der Hond, die Mitteilung der Berechnung zu
verlongen, um so eine etwoige Uberzohlung zu ermitteln. Unterbleibt eine
solche Forderung ouf die Berechnung, donn konn die geleistete Zohlung
nicht zurückgefordert werden (Eckert/Bötfger, StBGebV 2. Aufl., $ 9 Rdnr.
3). Dos Nqchforderungsrecht des Mondonten ouf Abrechnung besteht so
longe, wie der Berqter verpflichtet ist, die Hondohen oufzubewohren
(Eggesiecker in: Bonner Hondbuch der Steuerberoter, Teil Gebühren-
recht, Rdnr. 9.680). lm Streitfoll hot der Beklogte ouf Anfroge des Senots
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klorgestellt, doD sich die Hondokten weiterhin in seinem Besitz befinden.
Demnoch hotte die Klögerin die Moglichkeit, eine etwoige Uberzohlung
mit Hilfe von $ 9 StBGebV zu ermitteln. Keinesfolls ober ist sie berechtigt,
die erbrochten Leistungen insgesomt zurückzufordern.

Pouscholvergütung
- Schriftform ($ 14 Abs. I StBGebV)

,r9eilung des Formmongels
{uLG Düsseldorf, Urt.v. 18.7.1991 -13 U 22/911

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Die Vereinbo rung einer Po uscho lverg ütung bedo rf der Sch riftform ($ 14

Abs. I StBGebV); die Unterschrift beider Porteien ouf einer Vertrogs-
urkunde isi erforderlich ($ 126 Abs. 2 BGBI.

2. Noch lnkrofffireten der Gebuhrenverordnung hötte der Steuerberoier
ouf die noch dem Gesetz erforderliche Schrittform hinweisen müssen.

3. Entsproch dos monotliche Honororder Forderung des Steuerberoters,
so ist er ouch bei fehlender Schriftform nicht in der Loge nochtröglich
höhere Gebühren in Rechnung zu stellen.

,Aus den Gründen:
t.

Der Klögerwor in derZeitvonl9TS bis l9BB fürden Beklogten ols Steuer-
beroter tötig. Hierfür entrichtete der Beklogte eine Pouscholvergütung.
Mit Schreiben vom B.12.l98l bot der Klöger um eine einverstöndliche
Anhebung des monotlichen Pouscholbetroges ouf 490 DM zuzüglich
Mehrwertsteuer. Dem stimmte der Beklogie zu und veronloßie eine ent-
sprechende Anderung des lou{enden Douerüberweisungsouftroges.

lm Anschluß on dos Ende des Mondotsverhöltnisses im Juni l9BB stellte
der Klögerseine in den Johren 1986,1987 und l9BB erbrochten Leistungen
in Rechnung, und zwor spezifiziert noch $$ 28,29,33 und 34 StBGebV
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und forderte den Beklogten zur Zohlung von 9.949,06 DM ouf. Hierous
erkonnte der Beklogte gemöß Schreiben vom 19. B.l9B9 einen Teilbetrog
von l.30Z5B DM ols berechtigt on. lm übrigen berief er sich ouf die zwi-
schen den Porteien getroffene Pouscholhonororvereinborung.

Dos Londgericht hotden Beklogten ontrogsgem ö[)zur Zohlung des Rest-
honorors in Höhe von 8.641,48 DM verurteilf ouf die Vereinborung eines
Pouscholhonorors könne sich der Beklogte nicht berufen, weil die noch
dem Gesetz vorgesehene Schriftform nicht gewohrt sei.

il.

l. Grundsötzlich bedorf die Vereinborung einer Pouscholvergütung zu
ihrerWirksomkeitderSchriftform ($ 14 Abs.l StBGebV). Dievom Klöqer
ousgeführten Leisiungen Finonzbuchholtung, Lohnbuchholtur.-,
Personolbuchholtung - erstreckten sich über mehrere Johre und konn-
ten somit noch Art und Douer Gegenstond einer Pouscholhonoror-
vereinborung sein.

2. Unstreitig hoben die Porteien die vorgeschriebene Schriftform nicht
beochtet. Dozu reicht es insbesondere nicht ous, doß der Klöger den
Beklo gten .sch riftl ich g ebeten h of ei n er An h eb u n g d e-s Pcr u-scho I hon o-
rors zuzustimmen, und doß der Beklogte doroufhin seine Bonk- oder
Spo rkosse sch riftlich beo uftro gt hot, den Do uerü berweisu ngso uftro g
entsprechend zu öndern. Denn noch $ 126 Abs. 2 BGB ist die Unter-
schrift beider Porteien quf der Vertrogsurkunde erforderlich. Dozu
reicht die Unierschrift ouf einer on dos Kreditinstitut des Beklogten
gerichteten Anweisung nicht ous. Rechtlich ohne Bedeuiung ist in
diesem Zusommenhong ouch der Umstond, doß der Beklogte noch-
tröglich seine Unterschrift dem Aufforderungsschreiben des Klö.ers
vom B. l2.l99l hinzugefügt hot. Hierbei hondelt es sich nicht um eir,c -
im übrigen verspötete - on den Klöger ouf AbschlufJ einer Pouschol-
h onoro rverei n bo ru n g g erichtete Wil lenserkl ö ru n g.

3. ln Ubereinstimmung mit dem Londgericht geht ouch der Senot dovon
ous, doß g%2 BGB dem Einwond der Formnichtigkeit des Rechts-
geschöfts grundsöizlich nicht entgegenstehi. Gleichwohl ist der
Klöger mit Rücksicht ouf die konkrete Ausgestoltung des Streiifolles
doron gehindert, gegenüber dem Beklogten seine Leistungen noch-
tröglich noch einem ouf den ieweiligen Gegenstondswertonfollenden
Gebührens olz zu berechnen. Dos Gesetz erkennt in einer Reihe von
Follen on, doß durch Erfullung eines formnichtigen Vertroges dessen
Heilung eintritt (Sg3l3, 518,766 BGB). Auch wenn es keinen ollgemei-
nen Rechtsgrundsotz des lnholts gibt, doß formungültige Rechtsge-
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schölte durch Erfüllung geheilt werden (Polondt/Heinrichs, g 125 BGB
Rdnr. ll), ist die Froge der Heilung des Formmongels durch Erfüllung im
Einzelfoll ie noch dem Schutzzweck der Norm zu entscheiden. Die An-
ordnung der Schriftform durch $ 14 StBGebV schützt den Steuerberoter
- ahnlich wie den Unternehmer - dovo6 im Folle des Einwonds einer
Pouscholhonororvereinborung den Nochweis erbringen zu müssen, doß
eine derortige Pouscholobrede nicht getroffen sei und doß er - Unter-
nehmer bzw. Steuerberoter - doher weiterhin berechtigt sel die übliche
Verg ütu n g zu fordern. Dem n o ch d ient dos Erfo rdern is der Sch riftform d em
Schutz des Steuerberoters. Von doher gesehen ist es gerechtfertigt, in
Föllen, in denen der Steuerberoter schriftlich ein Pouscholhonoror fordert
und der Mondont dcrouf eingeht, durch die nochfolgende Vertrogs-
er{üllung die fehlende Schriftform ols geheilt onzusehen. Jedenfolls ist
doron festzuholten, doß der Steuerberoter sich gegenüber seinem Mon-
donten schodenersotzpflichtig mocht, wenn er noch lnkrofftreten der
Gebührenverordnung iohrelong noch der formunwirksomen Pouschol-
vereinborung obrechnet, ohne ouf die noch dem Gesetz erfordediche
Schriftform hinzuweisen. ln einem derortigen Foll konn der Mondont im
Wege des Schodenersotzes verlongen, so gestellt zu werden, wie wenn
noch entsprechendem Hinweis die Schriftform eingeholten worden wöre.
Dies bedeutet, doß dem Klöger über dos vom Beklogten enirichtete
Po usch o I hon oro r kei ne weitere Verg ütu n g zusteht.

Gebührenqnspruch,
$ 6Il Abs.l BGB
- lnteressenkollision
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 23.1.1992 - 13 U B9l91)

Leitsotz:

Ein Steuerberoter, der bei bestehender lnteressenkollision unter Verstoß
gegen die in Nr: 3 der Richtlinien fur die Berufsousübung normierten
Stondespflicht einen Dritfen bei der Durchsetzung von Forderungen
g eg en sei nen Auftro g g eber u nterstüt zl, v erlierl sei nen H onoro ro nsp ru ch
in vollem Umfong iedenfolls donn, wenn er keine Tötigkeit entfoltet hot,
deren Ergebnis für den Auftroggeber obiektiv von Nutzen ist.
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Aus den Gründen:

Für seine in der Rechnung vom 23.7)990 spezifizierte steuerberotende
Tötigkeit steht dem Klöger ein gegen die Beklogte gerichteter Honoror-
onspruch noch $ 6ll Abs. I BGB nicht zu.

Allerdings ist im Anschluß on die Ausfuhrungen ouf Seiten 4 und 5 des
ongefochtenen Urteils dovon ouszugehen, doß der Zeuge B., der seiner-
zeit o I lei nvertretu n gsberechtigter Geschöftsf ü h rer d er Bekl o gien wo r, o m

31.3.1990 nomens und in Vollmocht der Beklogten den Klöger wirksom
beouftrogt hot, die Beklogte in betriebswirtschoftlichen und steuerlichen
Frogen zu beroten. Dos Auftrogsschreiben vom 31.3.1990 ist eine Privot-
urkunde im Sinne von $ 416ZPO. Die Echtheit der Unterschrifi des Ge-
schafrcführers B. stehi oußer Streit. Demnoch ist dovon ouszugehen, do0
B. ouch die in der Urkunde entholtenen Erklörungen obgegeben hot. Für
ihre Behouptung, es hondele sich um ein Scheingeschöft, hot die Klögerin
keinen Beweis ongetreten. Der weitere Einwond, B. hobe den Auftrog
unter Mißbrouch seiner Vertretungsmocht erteilt, ist gegenüber dem
Klöger unerheblich. Ob der Geschöftsführer B. seine Befugnisse miß-
broucht hot, berührt in erster Linie dos lnnenverhöltnis zur Beklogten.
Anzeichen für ein orglistiges Zusommenspiel zwischen dem Klöger und
dem Geschoftsfuhrer B. bereits om 3].3.]990 sind nicht zu erkennen und
werden ouch nicht konkret behouptet.

Ob der Klöger im Rohmen dieses Dienstleistungsverhöltnisses ein der
Rechnung vom 23. 7.1990 entsprechendes Arbeiisergebnis vorzuweisen
hoi, ist ollerdings nichi gesichert. Zweifel sind insoweit gerechtfertigt, ols
der Klögererstmols in der Berufungserwiderung vom 3. 7.l991einezusom-
menfossende Dorstellung des Umfongs und des Ergebnisses seiner Be-
mühungen ongeboten hot. Ob die so beschriebene Leistung den Auf-
wond der berechneten 52 Arbeitsstunden rechtfertigt, konn indessen
dohinstehen, weil der Klöger ous einem onderen Grund ouch nicht für
einen Teil seiner Leistungen eine Vergütung beonspruchen konn.

Denn die Beklogte beruft sich mit Erfolg dorou{, dcß der Klöger nicht ihre
lnteressen wo h rg enom men, sondern o ussch ließlich d ie entgegengesetz-
ten persönlichen Belonge des Zeugen B. vertreten hobe. Dieser Soch-
vorirog der Beklogten ist durch dos Ergebnis der in zweiter lnstonz durch-
gef ü h rten Beweiso ufno h me weitgehend besiötigt worden. Zwo r ist nicht
erwiesen, doß der Klöger ou{ eine entsprechende Froge des Zeugen H. in
der Besprechung om 5. 4.1990 ousdrücklich erklort hot, er trete für den
Zeugen B. ouf und werde in dessen lnteresse tötig. Aufgrund des übrigen
Ergebnisses der Beweisoufnohme ist iedoch festzustellen, doß der Klöger,
obwohl domit beouftrogt, die Beklogie in betriebswirischoftlichen und
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steuerlichen Frogen zu beroten, sich dorouf konzentriert hot, den Zeugen
B. beider Durchsetzung seinergegen die Beklogte gerichteten Ansprüche
ous Anloß der Beendigung seiner Geschöftsführertötigkeit und des Aus-
scheidens ols Mitgesellschofter zu unterstützen. lm Verlouf der Unter-
redung om 5.4.1990, die nur wenige Toge noch der Auftrogserteilung
stofifond und on der oußer dem Klöger die Zeugen B. und H. teilgenom-
men hoben, hot der Klöger die on die Beklogte gerichteten Forderungen
des Zeugen B. bekonntgegeben und formuliert. Die vom Klöger vorge-
nommene Prüfung des Geschöftsergebnisses der Beklcgten ous dem
Johre 1989 spielte im Verlouf der Unterredung om 5. 4.1990 nur eine unter-
geordnete Rolle. Der Zeuge H. ist zu der Unterredung om 5.4.1990 mit
der Vorstellung erschienen, noch einer Lösung zur Beilegung des Streits
zwischen dem Zeugen B. und dem Mitgesellschofter D. zu suchen. lm
Verlouf des Gespröchs hot der Klöger dorgelegt, welche Forderungen im
Folle eines Ausscheidens des Zeugen B. cls Geschoftsfuhrer und Gesell-
schofter erf üllt sein müßten. Die Aussoge des Zeugen B. isi nicht geeignet,
die Richtigkeit derAngoben des Zeugen H. in Zweifel zv ziehen.Zwor hot
derZeuge B. zu Beginn seinerVernehmung die Dorstellung des Klögers
bestötigt, wonoch Gegenstond der Besprechung om 5.4.1990 vorwie-
gend Frogen zur Richtigkeit der Bilonz und zur Beweriung einzelner
Geschöftsvorgönge gewesen seien. Dcß diese Würdigung des Zeugen
B. nicht zvlrilfi, ergibi sich ober ous dem weiteren Verlouf seiner Aussoge.
Denn der Zeuge B. bestötigt sodonn, doß der Zeuge H. Gespröchs-
notizen gefertigt hobe, in denen dos wesentliche Ergebnis der Be-
sprech u n g zuso m mengefoßt worden sei, u nd doß d iese Aufzeich n u n gen
noch Gespröchsende foiokopiert, in Reinschrift übertrogen und den ein-
zel nen Gesp rö chsiei I n eh mern zu r Ver{ü g u n g g estel lt word en seien. Diese
Aufzeichnungen stimmen überein mit den zu den Gerichtsokten über'
reichten Fotokopien. DerlnholtdieserSchriftstücke befoDtsich cusschließ-
lich mit den finonziellen Forderungen des Zeugen B. für den Foll seines
Ausscheidens ols Gesellschofter und Geschöftsführer. Die Aussogen der
Zeugen H. und B. rechtfertigen somit,soweitsie inholtlich übereinstimmen,
die Feststellung, doß der Klöger einseitig die lnteressen des Zeugen B.,

derwiederum den Klöger nomens der Beklogten beouftrogt hotte, wohr-
genommen hot. Angesichts dieses lnteressenwiderstreits hötte der Klöger
seine Tötig keit fü r die Beklo gte einstel len m üssen. Du rch d ie Vertretu n g der
lnteressen des Zeugen B. hot der Klöger gegen eine wesentliche und in
Nr. 3 der Richtlinien fur die Berufsousübung normierte Stondesp{licht ver-
stoßen. Hiernoch dorf ein Steuerberoter oder ein Steuerbevollmöchtigter
nicht tötig werden, wen n d ie Besorg n is einer I nteressen kol lision gegeben
ist. Als Auftrognehmer der Beklogten durfte der Klöger im Rohmen dieses
Veriro gsverhö ltn isses n icht d ie entg eg en g esetzten persö n I ichen Belo n g e
des vom Ausschluß bedrohien Geschöfts{ührers B. wohrnehmen.
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Die Außerochtlossung des Gebots, eine Interessenkollision zu vermeiden,
führt, im gegenstöndlichen Fqll zum Verlust des gesomten Honororon-
spruchs des Klögers. Die Zubilligung eines Teilhonorors kommt ollein
desholb nicht in Betrocht, weil nicht dorgeton ist, doß der Klöger bis zur
Unterredung om 5. 4.1990 eine Tötigkeit entfoltei hot, deren Ergebnis für
die Beklogte obiektivvon Nufzen wor. Die Durchsicht und Auswertung der
vom Zeugen B. überlossenen Geschöftsunterlogen der Beklogten reicht
insoweit nicht ous, weil dos Ergebnis dieser Bemühungen vom Klöger
dozu verwendet wurde, die vom Zeugen B. erhobenen Ansprüche gegen
die Beklogfe zu untermouern.

Veriöhrung des
Regreßonspruchs, $ 68 StBerG
- Frisfuersöumnis
- Sekundö ro nspruch, Veriöhrungsbeginn
- Stillholteobkommen bei Verhondlungen?
- unzulössige Rechtsousübung
IOLG Düsseldorf, Urt. v. 4. 6.1992 - 13 U 177/911

Leitsötze:

I . VersöumtderSteuerberotereine gesetzliche Frist noch $ 56Abs.l FGq
donn ist ein Schoden im Sinne des $ 68 SIBG mit dem Ablouf der Frist
enistonden.

2. Die Veriöhrung des Sekundöronspruchs beginnt ouch bei fortbeste-
hendem Mondot spötestens mit der Vollendung der Veriöhrung des
Primöronspruchs (im Anschluß on: BGH NJW 1985,2250,2253, Gl
32/85t.

il.

Es konn zugunsten des Klögers unterstellt werden, doß dem Erblosser
ouch onsonsten eine Verletzung seiner ouf dem Mondotsverhöltnis
beruhenden Hondlungspflichten zur Lost zu legen ist. Denn ein Steuer-
beroter hot, wenn ihm der Auftrog zur Führung eines Finonzgerichts-
prozesses erieilt worden isi, die gesetzlichen und die vom Gericht ge-
setzten Fr,isten einzuholten (BGH WM 1985,203). Doß die rechtzeiiige
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Klogeerhebung an notwendigen, vom Klöger ober nicht erbrochten Mit-
wirkungshondlungen gescheiteri ist, hot der Beklogte nicht substontiiert
dorgelegt. Die ouf derVersöumung der Klogefrist beruhenden Schoden-
ersotzonsprüche sind iedoch veriöhrt.

l. Noch $ 68 Steuerberotergesetz {SIBG} veriöhrt der Anspruch des
Auftroggebers ouf Schodenersotz ous dem zwischen ihm und dem
Steuerberoter bestehenden Vertrogsverhöltnis in dreiJohren von dem
Zeitpunkt on, in dem derAnspruch entstonden ist. Auf die Kenntnis des
Geschödigten von der Pflichverletzung kommtes nicht on (BGH NJW
1985,2250,2252: Gl32/85). Wird eine gesetzliche Frist im Sinne
des $ 56Abs.I FGOversöumt, beider Fristdes 5 42Abs.l FGO hondelt
es sich um eine solche, so ist der Schoden mit dem Ablouf dieser Frist
entstonden. Die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, Wiedereinset-
zung in den vorigen Stond zu beontrogen und die Froge, wonn die
Entscheidung des Gerichts über dos Wiedereinsetzungsgesuch
rechtskroft'ig wird, sind ohne Bedeutung. Wollte mon ouf diesen Zeit-
punkt obsiellen, wöre der Veriöhrungsbeginn ungewiß, weil von der
Entscheidung des Finonzgerichts obhöngig. Die Frist zur Klogeerhe-
bung endete hierom 29.10.1984. Die om 30.10.1984 in Gong gesetzte
Veriöhrungsfrist lief ouch hinsichtlich der übrigen Kosten des finonz-
gerichtlichen Verfohrens. Bei ledem Schqdeneintritt beginnt die Ver-
iöhrung einheitlich für olle dorous entstondenen Folgen, soweit diese
beim Auftreten des ersten Schodens voroussehborworen (BGH NJW
1979,2641.Mit der verspöteten Einreichung der Kloge woren ouch die
Prozeßkosten nutzlos oufgewondt. Die bis zum 29.10.1982 loufende
Veriöhrungsfrist ist weder unterbrochen noch gehemmt worden. lm
Zeitpunkt der Klogeerhebung im Johre l99l wor der Schodenersotz-
onspruch löngst veriöhrt.

2. Der gegen den Erblosser gerichtete Selondöronspruch ist ebenfolls
veriöhrt.

Die den Belongen des Sieuerberoters in besondererWeise Rechnung
trogende Veriöhrungsregelung des $ 68 SIBG erfordert, doß der
Steuerberoter in gleicher Weise wie ein Rechtsonwolt Moßnohmen
trifft, die dorouf obzielen, seinem Auftroggeber die entstondenen
Regreflmöglichkeiten zu erholten. Hot der Steuerberoter vor Ablouf
des Primöronspruchs begründeten Anloß zu prüfen, ob er dem Mon-
donten durch einen Fehler einen Schoden zugefügt hot, und muß er
dobeieine durch seinen Fehler eingetretene Schödigung erkennen, so
entsteht die Verpflichtung, hierouf sowie ouf die kurze Veriöhrungsfrist
des $68 SIBG hinzuweisen (BGH NJW 1992,836, B3Z NJW 1984,
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12851. Hier hotte der Erblosser im Loufe des finonzgerichtlichen Ver-
fohren Grund zu der Annohme, doß durch seine Pflichtverletzung
Schoden für den Klöger drohte. Mit seinem Schriftsotz vom24.9.1986
sqh er sich veronloßt, gegenüber dem Finonzgericht zu der Art und
Weise der Klogeerhebung Stellung zu nehmen. Eine Belehrung über
die Regreßmoglichkeit hot der Erblosser ober unstreitig nichi erteilt.
Dem Klöger stünde doher der sogenonnte Sekundöronspruch zu, der
dorouf gerichtet ist, ihn so zu stellen, ols wöre die Veriöhrung des pri-
mören Schodenersotzonspruches nichi eingetreten. Die vom Beklog-
ten erhobene Veriöhrungseinrede greift ober ouch hier durch.

Dos Londgericht ist zutreffend dovon ousgegongen, doß für den
Sekundöronspruch ebenfolls die Veriöhrungsregelung des $ 68 SIBG
gilt. Entgegen der Auffossung des Klögers hot die Veriöhrung im v
liegenden Folle im Hinblick ouf dos noch bis Anfong Februor l9B9
bestehende Mondot des Erblossers nicht erst mit der Erlongung der
Kenninis vom Regreßonspruch zu loufen begonnen. Auf die Entschei-
dung des Vl. Zivilsenots des Bundesgerichtshofs tNJW 1984,2204:
Gl13/B4l konn sich der Klöger nicht berufen. Der lX. Zivilsenot des
Bu n desg erichts, der n u n meh r zu r Entscheid u n g von Rechtsstreiiig keiten
betreffend Ansprüche ous steuerlicher Berotung ollein zustöndig ist
(vgl. BGH NJW 1992, 307,309 : Gl 92,591, folgt der Auffossung des
Vl. Zivilsenots nichts. Gemöß $ 68 SIBG veriöhrt der Anspruch des
Auftroggebers ouf Schodenersotz in dreiJohren von dem Zeitpunkton,
in dem derAnspruch entstonden ist. Ein Anspruch istentstonden,wenn
seine Voroussetzungen erfullt sind, ein Sekundöronspruch olso mit der
Vollendung derVeriöhrung des Regreßonspruchs (BGH lX. Zivilsenot -
NJW 1985, 2250,2253:G\32/85; vgl. ouch Xl. Zivilsenot - MDR ]99],
340). Für dos Hinousschieben dieses Termins bis zum Mondotsen-{e
gibtes keine gesetzliche Grundloge. Noch dem EinkiitderVer[öhru" 'g
des Regreßonspruchs konn ein Sekundöronspruch nicht mehr ousge-
löst werden, weil die Belehrung des Mondonten einen - bereits ver-

iöhrten - Regreßonspruch nicht mehr erholten konn (BGH NJW 1985,
2250,2253 : Gl 32/851. Mit Ablouf des 29.10.1990 wor mithin die
Veriö h ru n gsf rist d es Seku n dö ro nsp ruchs vo I len d et.

3. Auf ein poctum de non petendo mit derWirkung des g202Abs.l BGB
konn sich der Klöger nicht berufen. Ein Stillholteobkommen, dos der
Hoftpflichversicherung des Erblossers ein Leistungsverweigerungs-
recht eingeröumt und die Veriöhrborkeit des Anspruchs gleichzeitig
hinousgeschoben hot, ist für einen bedeutsomen Zeitroum nicht zu-
stondegekommen. Doß der onwoltlich vertretene Klöger Verhond-
lungen über den Anspruch mit der Hoftpflichversicherung geführt hot,
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reicht nicht ous (vgl. Polondt/Heinrichs, BGA 50. Aufl., 9202 Rdn. B
m.wN.). Aus der vorgelegten Korrespondenz lie0e sich ollenfolls fÜr
die Zeit vom 4./5. Juli bis 15./16. Juli l9B9 ein Stillholteobkommen
herleiten. Allerdings hotte die HoftpflichVersicherung des Erblossers
den Anwölten des Klögers unter dem 26.5.1989 onheimgestellt, die
ihnen zur Verfügung stehenden Unterlogen vor Erhebung der Kloge
kurzfristig oushöndigen. Auf dieses Schreiben ist donn ober erst om
3.7.1989 reogiert worden. Wenn mon olso im Schreiben der Hoffp-
flichversicherung vom 26.5.1989 dos Angebot zum Abschluß eines
Stillholteobkommens sehen wollte, fehlt bis zum 3.7.1989 die An-
nohmeerklörung des Klögers. Bereits om 14. 7.1989 hot die Hoftpflicht-
versicherung des Erblossers ober unmißverstöndlich zum Ausdruck
gebrocht, doß sich ein Anspruch ous den überreichten Unterlogen
nicht rechtfertigen losse.

4. Allerdings ist die Einrede der Veriöhrung nicht zu berücksichtigen,
wenn sie gegen dos ous 9242 BGB obzuleitende Verbot unzulössiger
Rechtsousübung verstößt. Der Zweckder Veriöhrungsregelung in $ 68
SIBG gebietet es obe; strenge Mo0stöbe onzulegen und den Ein-
wond der unzulössigen Rechisousübung nur gegenüber einem wirk-
lich groben Versto0 gegen Treu und Glouben durchgreifen zu lossen,
etwo wenn derVerpflichtete der Berechiigten durch sein Verholten von
der rechtzeitigen Klogeerhebung obgeholten oder ihn noch oblekti-
ven Moßstöben zu der Annohme veronloßt hot, es werde ouch ohne
Rechtsstreit eine vollstöndige Befriedigung seines Anspruchs zt)
erzielen sein (BGH NJW 1988,2245,2247: Gl 88,226). Diese Vor-
oussetzungen sind hier nicht erfullt. Mit Schreiben vom 26.4.1990 hot
die Hoftp{lichtuersicheru ng des Erblossers dos erneute Verho nd lu ngs-
ongeboi des Klögers endgültig obgelehnt. Donoch lief die Veriöh-
rungsfrist hinsichtlich des Sekundöronspruchs noch sechs Monote.
Wöhrend dieser Zeit hötte eine die Veriöhrungsfrist unterbrechende
Kloge rechtshöngig gemocht werden können.

ilt.

Der Klöger konn schließlich nicht die Rückzohlung des on den Erblosser
gezo h lten H onoro rs beo nspruchen. Dos sei nerzeit g esch lossene Vertro gs-
verhöltnis ist ols Diensfuertrog onzusehen, der eine Geschöftsbesorgung
zum Gegensiond hotte. Mongelnde Leistungen des ihm Verpflichteten
erlouben dem Dienstberechtigten nicht eine Minderu ng der Vergütung, do
der Dienstberechtigte noch dem Gesetz die Gefohr des Mißlingens trögt
( BG H NJW 1982, 1532 : Gl | lAL Bei der Verletzu n g von Dienstpf lichien
gelten die ollgemeinen Vorschriften über Unmöglichkeii, Verzug und
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Sch lechterfü I lu ng. Schodenersotzo nsprüche wegen Sch lechterfü llu ng
hot der Klöger ober nicht hinreichend substontiiert dorgelegt. Der Erb-
losser hot io nicht nur dos finonzgerichtliche Verfohren betreffend die
Einkommensteuer für die Johre l9B0 und 19Bl geführt, sondern ouch die
Steuererklörungen fur die Johre l9B0 bis l9B4 beorbeitet. Dos ergibt sich
ohne weiteres ous dem vom Klöger ouf den Uberweisungströgern onge-
gebenen Verwendungszweck für die Zohlung von insgesomt4.000 DM.
Es ist völlig offen, ob in dem vorgenonnten Betrog bereits ein Entgelt für
die Führung des finonzgerichtlichen Verfohrens entholien wor.

Versicherungsschuk
- Treuhönder
- Bouherrenmodell
- geschöftsfü hrende Tötig keit
(OLG Köln, Urt.v. 6. 6.1991 - 5 U 171/90 - rkr.
noch NichtonnohmebeschluD des BGH v. 6.5.1992-
l\l TD aa^lÖ1 - ' ^ lööc öltY Lt\ LLVI 7l- ITJ 177t), 7l

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Der Zentroltreuhönder im Bouherrenmodell übt keine oufsichtsfüh-
rendg sondern eine geschöftsführende Tötigkeit ous. (lm Anschluß on
OLG Düsseldorf Gl 1989,51; OLG München Gl i9BB, 66).

2. Die Vermög enssch o den-H oftpf I ichVersich eru n g f ü r Wirtsch oftsprüfer
deckt geschöftsf ü h rend e Treu h o ndtötig keiten n icht.

3. Vorvertrogliche PflichVerletzungen in bezug ouf eine nicht versicherie
Tötigkeit sind ebenfolls nicht gedeckt.

Aus den Gründen:

I . Noch Ziller lV.bl der dem VersVertrog für die froglich e Zeil unstreitig
zug ru ndeliegenden,,Risikobesch reibu ng St" für d ie Vermögensscho-
den-H oftpf I ichvers. si n d n icht versichert o I le u ntern eh merischen Tötig -
keiien wie 2..8. die Empfehlung wirtschoftlicher Geschöfte, insbeson-
dere von Geldonlogen und Kreditgewöhrungen, die Totigkeit ols Vor-
stond, Aufsichisrot, Beirot oder Geschöftsführer, sowie ein unternehme-
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risches Risiko, dos sich im Rohmen derAusübung einergedeckten Tötig-
keit ergeben konn, z. B. ols Konkursverwolter bei der Fortführung eines
Unternehmens, ols Testomentsvollstrecker; soweit ein gewerbliches
Unternehmen zum Nochloß gehorl ols Notgeschöftsführer, ols
g eschöftsf ü h ren der Treu hö n d er.

Die Voroussetzungen des Ausschlusses sind im Streitfoll gegeben. Ent-
gegen der Auffossung der Klöger hondelt es sich bei der Tötigkeit,
onloßlich der die A. die ihr onzulostende Pflichtverletzung begongen
hot, nicht lediglich um eine oufsichtführende Treuhondtötigkeit, son-
dern um eine Tötigkeit ols geschöftsführende Treuhönder.

Noch dem Treuhondvertrog vom 6. 12.1983wor die A. der zustöndige
Verireter der Klöger und hotte zv ihrer Entlostung olle Aktivitöten im
Zusommenhong mit der Durchführung des geplonten Bouvorhobens
zu entfolten (vgl. zum geschöftsführenden Treuhönder OLG Düsseldorf: Gl B? 51; VersR 90,411, OLG München, Gl 88,66: VersR 89,12931.
Unter onderem wor die A. beouftrogt und bevollmöchtigt, im Nomen
und {ür Rechnung der Klöger folgende Vertröge obzuschließen,
G ru n dstücksko ufvertro g, Gesel lsch oftsvertro g, Bo u leistu n g sveriro g,
Arch itektenvertro g, Mietg c ro ntievertro g, Vertro g ü ber d ie Beschoff u n g
ei ner Lo nd esb ü rg sch oft, Liq u id itötsg o ro ntievertro g, Fino nzieru n gsbe-
sch off u n g s- u nd -berotu n gsvertro g, Bo u bewo ch u n g svertro g, Bo uvers-
Vertrog. Fernerdurfte dieA. dingliche Sicherheiten bestellen, die öffent-
lichen Mittel beontrogen und die entsprechenden Vertröge schließen,
Dcrlehensvertröge obschließen, Konten für die Klöger eröffnen und
dorüber verfügen sowie den gesomten Zohlungsverkehr obwickeln.
Wenn ouch in $ I Abs. 3 des Treuhondvertroges geregelt ist, doß der
Treuhönder; soweii der Treugeber ihm im Einzelfoll ousdrücklich Wei-
sungen fur die Führung der Treuhondgeschöfte erteilt, diese zu be-
ochten hot, soweit sie die lnteressen der übrigen Gesellschofter nicht
verletzen, so hot sich die Klögerin durch die vorbezeichnete, umfos-
sende Vol I mochtserteilu ng ih rer eig enen Entscheid u ngsfreiheit i m Ro h-
men der im Treuhondverirog geregelten Tötigkeiten des Treuhönders
begeben. Dies zeigt ouch deutlich der im Treuhondvertrog niederge-
legte Hinweis des Notors, doß die Ausgestoltung der fur die Verwirk-
lichung des Bouvorhobens obzuschließenden Vertröge dem pflicht-
gemößen Ermessen des Treuhönders überlossen ist.

2. Zu Unrecht versucht die Klögerin, die Tötigkeit der A. in einen unter-
nehmerischen und in einen nicht unternehmerischen Teil oufzuspolten.
Zwor ist es richtig, doß die der A. onzulostende Pflichtverletzung nicht
wöhrend der Loufzeit des Treuhondvertroges, sondern zeitlich dovor
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beidessen Anbohnung begongen worden ist. lnsoweithotdos LG den
Schodenersotzonspruch der Klögerin im Urteil v.4.12.1982 ousdrück-
lich ouf den Gesichtspunkt der culpo in controhendo (c.i.c.l gestützt.
Die Pflichverletzung der A. ist dohin festgestellt worden, die Klögerin
nicht dorouf hingewiesen zu hoben, doß die Durchführung des Bou-
herrenmodells ongesichts der Unsicherheit im Hinblick ouf die For-

derung ous öffentlichen Mitteln risikobehoftet wor, obwohl der A.
diese Umstönde bekonnt woren bzw. hötten bekonnt sein müssen. An
diese im HoftpflichtprozeD getroffenen Feststellungen ist der Senot
gebunden.

Für die Froge, ob ein Ausschluß vom VersSchutz vorliegt, ist entschei-
dend, doß diese Pflichverletzung der A. im Vorfeld und mit unmittel-
borem Bezug ouf die Treuhqndtötigkeit begongen worden ist, die ihrer-
seits eine geschöftsführende Treuhondtötigkeit dorstellt, und doß dor-
ous derSchoden derKlögerin entstqnden ist. Auch die Pflichverletzung
bei Anbohnung eines Verirogsverhöltnisses, für dos kein VersSchutz
besteht, wird durch den Risikoousschluß erfoßt. Vorvertrogliche Pflicht-
verletzungen in bezug quf eine nicht vers. Tötigkeil sind ihrerseits ouch
nicht gedech.

3. Soweit die Klogerin bei der schodenbegründenden Unferlossung der
A. ouf eine fehlerhofte steuerliche Berotung obstellen will, greift dies
nicht durch. ln Betrocht köme insoweit eine positive Verletzung eines -
wos bestritlen ist - zwischen ihr und der A. domols bestehenden
Steuerberotervertroges oder ein Verschulden bei den Vertrogsver-
hondlungen vor Abschluß eines Steuerberotervertroges mit der Bou-
herrengemeinschoft.

Die vom LG festgestellte Pflichtuerletzung der A. stellt iedoch keine
feh lerhofte steuerl iche Berotu n g d o r. Der Scho den der Klö g erin ist n icht
ous einer solchen entsionden, etwo im Rohmen der Vermittlung von
Grundstücksgeschöften im Sinne von $ 4 Abs. 4 AVB-WB, so doß ouch
ouf diesem Wege ein Wiedereinschluß in der Versicherung nicht in
Betrocht kommt.
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GI leitsätze

Gl Hinweise
i
t_

Fristwohrende Schriftsötze / Telefox /Ausgongskontrolle

Ein Rechtsonwolt, der sich zur Ubermittlung fristwohrender Schriftsötze
eines Telefoxgerötes bedient, genügt seiner Verpflichtung, für eine wirk-
some Ausgongskontrolle zu sorgen, nicht, wenn er es unterlößt onzuord-
nen, doß im AnschlufJ on den Sendevorgong ein Sendebericht des
Gerötes erstellt und ouf Ubermittlungssiörungen überprüft wird.
( BGH, Beschl. v. 24. 3.1993 - Xll ZB 12/931

Anwoltshoftung /Ahienrechtliche Anfechtungskloge /Abfindungsbetrog

Zvr Froge der Schodenersotzpflicht eines Rechtsonwolts, der ols Rechts-
beroter von Anfechtungsklögern on dem Abschluß eines Vertrogs über
die Zohlung eines unzulössigen Abfindungsbetrogs gegen Rücknohme
einer oktienrechilichen Anfechtungskloge und den dozu geführien Ver-
hondlungen mitgewirkt hot.
{BGH, Urt.v. 14.5.1992 - llZR299/90 - VersR 1992,14011

Dos Buch von Schwedhelm, Die Unternehmensumwondlung, füllt eine
Lücke in der vielföltigen Umwondlungsliterotur. Dos Themo gehöri zu
den schwierigsien und desholb hoftungsonfölligen Steuerberotungs-
problemen. Dos Werkvon Schwedhelm ist hervorrogend für den Steuer-
pro kti ker g eeig net. Es g eht von der gegenwö riigen Gesel lschoftsform o us
und f uhrt den Leser zur künftigen Rechtsform. Schwedhelm bringt die zivil-
rechtl ichen u n d steuerrechil ichen Berotu n gsospekte ieder U mwo nd I u ng
,,ouf den Punkt'l
Verlog Dr: Otto Schmidt KG, Köln, 1993, 33.l Seiten DIN 45,98,- DM,
lsBN 3-504-62304-7t
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft 6, 1993)

Amtspflichverletzung d. FA

- Miwirkungspflicht
- Schötzung

Anerkenntnis
- d. Honorqrforderer
Bonkhoftung
- Aufklörungspflichten, Kopitolonleger
- Bonkreferenz
- Hoftungsbeschrönkung, AGB
- Plousibilitatsprüfung
- Prospekthoftung
- Wissensvorsprung
- WP-Testog

Bouherrenmodell
- Bo u herr/Gebö udeerwerber
- Zwischenvermieiung: Einschrönkung d. Rspr.

Belehrungspflicht d. RA
- über Literoturouffossungen
- Unterholtsproze0

Belehrungspflicht d. SIBIWP
- Einfomilien- oder Zweifqmilienhcus
* Gebührenhöhe

Berotung
- U mfo n g/Wirtschoftsberotu n g

Beschlognohmeverbol $ 97 SIPO
- Geschöftsunierlogen

Beweislqst
- unterlossene Au{klörung/Belehrung
- Ausforschungsbeweis

Beweislost
- Honororzohlung

Dorlegungslosl z. Regreßonspruch
- Schoden, g2B7 ZPO

Dienstvertrog
- Fehler, Beweislost
- freier Mitorbeiter d. StB

- Teilleistung

Festslellungskloge
- kunftiger Anspruch
- und FG-Prozeß

Firmo
- Zvsotz,,Revision"

Forderungsobketung
- Verschwiegen heitspf licht

Freie Mitorbeiler
- Dienstuertrog

Fristenkonlrolle
- Ausgongskontrolle
: Telefox

- Frisfuersöumnis, unverschuldete -: Flucht i. d. Söumnis
- Telefox
: Ausgongskontrolle

- U ntersch riftskontrol le

Gqststöttenübernohmevertrog

Gesomtschuldner
* Bo u beireuer, Treuhö nder
GmbH
- Steuerhqftung d. Geschöfts{ührers

Honororonspruch d. StB
- Auslogenpouschols $ 16 StBGebV
- Buchführung: Auslogenpouschole, $ 16 StBGebV
: Rohmensotz

- Dotevgebühren

- Gebührenrohmen
: Buchführungshonoror

- lnteressenkollision
- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
: nichtige -, Vergütungsonspruch

- Rückforderungsqnspruch, 5 Bl2 BGB
- Schreibgebühren, $ iZ StBGebV
- Schriftform
- Teilleistung
- Veriöhrung des -: Einrede in zweiter lnstonz

- Zeitgebühren
: Dorlegungslost
: Vororbeiten für Steuererklörung

Honororonspruch d. WP
- Nichtigkeit d. Prüfungsvertroges

Kousolitöt
- f. Steuerhoftung
Kenntnis d. Steuerrechts
- Zwischenvermietung, Bouherrenmodell
Kenntnis d. Zivilrechts
- BGH-Meinung

Kündigung d. Mondots
- fristlos, 9627 BGB
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93,151
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203,205
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93,152
93,205
93 ^10

93,44

93,IBB

93,62

93,139

93,43
93,43
93,200
93,200
93,43
93,194
93,200

93,62

93,62

93,139
93,116

93,29
o? 110

93,117
93,182

93,44

93,142

93,43

93,110
93,101

93,149

5t
5t
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93,98

93,200
93,200
93,200

93,201

2lB
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Mustereinspruch

Nochbesserung
- noch Wechsel d. StB

Notor
- Belehrungspflichten: Dorleg ungs-Beweislost: Miteigentü mer, Sicherungshypothek
- Erfüllungsgehilfe d. Beteiligten
- Grundbucheinsicht
- Rechtskenntnis
- Vermögensvormund
- vertrogswidrige Zwischenrechte

Pflicht z. Anfroge b. F,A

Proxisobwickler
- Berufungsbe{ugnis

Provisionsgeschöfte
- Untreue

Prüfungsouftrog
- nichtiger -, $ 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Rechtsonwolt
- Anfechtungskloge, o ktienr.
- Angestellter, neue Bundeslönder
- Berotungspflichten
: Goststötten ü berno h mevertro g

- Vergleich, Mondonteninteresse
- Vertreter, $ 53 BRAO

Rechlsberotun g/Rechtsbesorgung
- d. GmbH
- d. WP Art.l $5 Nr. 2: Kindergeld

vorvertroglicher Regreßonspruch
- Veriöhrung d.
- Versicherungsschutz

Revision
- durch WPG/StBerG
Schoden
- Dorlegungslost, $ 287 ZPO
- Gerichtsentscheidung
- Steuerhoftung d. Gm bH-Geschaftsf.
- Steuervorteile
: rechtswidrige -

- Zuschötzung

Schodenersotz
- Minderung d. Anschoffungskosten

Sequester
- ord n ungsgemöße Verwoltung
Sozielöt
- irreführende Angoben, S 3 UWG

: gemischte -
- überörtliche -
Sozietölsvertrog
- Regelungslückg Mondotsübernohme
Slondesrecht
- Gelegenheit z. Stellungnohme
Steuerberotu n gsverlrog
- wg. Hoftungsbescheid gg.

Geschöftsführer
Teilleistung
- Vergütungsonspruch
Telefox
- Ausgongskontrolle
Treuhönder
- Aufteilung d. Grundbesitzes
- Geso mtschuld ner, Boubetreuer
- Mitverschulden d. Treugebers
- Rechnungslegungspflicht
- Veriöhrung f. RA-Treuhönder
- Versicherungsschutz

Unlreue
- verschleierte Provision

Vergleichsverwolter
- bestötigte Worenbestellung
Veriöhrung, $51 BRAO
- vorvertrogliche Ansprüche
- f. RA-Treuhönder
- Veriöhrungsbeginn: Beitritt z. Anlogemodell
: Teil kündig ung, Vertriebsvertrog

Veriöhrung $68 StBeG, $51o WPO
- Belehrungsp{licht r;ber eigene Fehler und

Veriöhrungsvorschrift, Sekundö ronspruch
: Anloß für -: Ersterwerbermodell

- Veriöhrungsbeginn: Bestondskroft: Erloß d. Steuerbescheides
: Frisfuersöumnis
: Schlußbesprechung: mit Sicherheitsleistung: Vermög ensgefö h rd u n g,

Gewerbesteuerminimierung
: Wirtschoftsberotung: Zugong d. Steuerbescheides

- Veriöhrungsbeginn, Sekundöronspruch
: Primörveriö hrungsende

- Veriöhrungshemmung: Verhondlung
Veriöhrung,9852 BGB, $19 BNotO
- Veriöhrungsbeginn
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Vermögensvormund
- ungewöhn liche Vertrogsgesto ltu n g

Versöumnisurteil
- Flucht i. d. Söumnis

Verschwiegenheit
- Forderungsobtretung

Versicherungsschutz
- Treuhondtötigkeit

Verspötungszuschlöge
- teilweise Berufsun{öhigkeit d. StB

Werbeverbot
- Drittwerbung

Wiedereinsetzung
- Hilfstötigkeir
- Rechtsirrtum
: Proxiso bwickler, Bef ug nisse

- Unterschriftenkonirolle

Wirtschoftsberotung
- Umfong d. -
Mustereinspruch

Wirtschoftsprüfer
- Be{ongenheit, g 319 HGB
- Rechtsberotung: Kindergeld
Zohlungsverkehr d. Mqndonten
- Uberwochung d. -
Zuschötzung
- Schoden?

Zwongsvollstreckung
- gg. betogten StB

Zwischenvermielung
- Belehrungspflichten
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